
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 30.09.2014 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/069/1 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 30.09.2014 

 
 

 

Betreff: 2. Änderung der 3. Erweiterung des Bebauungsplanes 

"Eichenkamp" im Ortsteil Osterwick im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB sowie Beschluss 

zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
IX/069 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  Kosten werden vom Antragsteller  

                                                                                     getragen 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 2. Änderung der 3. Erweiterung des Bebauungsplanes „Eichenkamp“ 
im Ortsteil Osterwick wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB für das Gebiet, das der der Ergän-
zungsvorlage Nr. IX/069/1 beigefügten Planzeichnung zu entnehmen ist, beschlossen. 
Dieser Plan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und § 3 Abs. 2 BauGB wird die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen. Zur Beschleunigung des Verfah-
rens wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 BauGB abgesehen. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 3 Nr. 
1 und 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Sachverhalt: 
 
Auf die Sitzungsvorlage Nr. IX/069 wird verwiesen. 
 
Der geänderte Planentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Be-

gründung einschließlich Eingriffs- und Ausgleichsbilanz, ist der Sitzungsvorlage als Anla-

ge beigefügt.  
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a 
BauGB zu fassen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 
 
 
Im Auftrage:        Kenntnis genommen: 
 
 
 
          Brodkorb   Roters             Niehues 
Produktverantwortliche              Fachbereichsleiterin         Bürgermeister 
 
 
Anlage(n): 
 
Anlage:  Planentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Begründung  
              einschließlich Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I:  Lageplan und Ansichten 
Anlage II: Planentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Begründung 
einschießlich Eingriffs- und Ausgleichsbilanz  
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